
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 

 Politische Gemeinde Tägerwilen 

Infoblatt Winterdienst Tägerwilen 
Aufgaben des Winterdienstes 
Der Winterdienst umfasst die Schneeräumung und die Glatteisbekämpfung auf allen 
Strassen und Fusswegen in bewohnten Gebieten, sofern deren Notwendigkeit ausge-
wiesen ist und der Zustand eine rationelle Arbeitsweise erlaubt. 
Zielsetzung und Grundsatz: Auftrag des Bauamtes/Werkhofs der Politischen Gemeinde 
Tägerwilen ist es, auch im Winter Strassen, Plätze, Wege, Trottoirs und Radwege mit 
geeigneten Mitteln möglichst gefahrenlos begehbar und befahrbar zu halten. 
Grundlagen dafür sind die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Differenzierter Winterdienst 
Die Betriebsbereitschaft für unseren Winterdienst ist in der Regel von ca. 4.00 bis ca. 
22.00 Uhr. Die Alarmierung erfolgt jeweils nach entsprechenden Kontrollgängen. 
Die Politische Gemeinde Tägerwilen hat ein Winterdienstkonzept speziell auf seine to-
pographische Lage erstellt. Die Winterdienstarbeiten sind nach Prioritäten eingeteilt. 
Nach diesem Prinzip „differenzieren“ wir den Winterdiensteinsatz und versuchen den 
bestmöglichen Kompromiss zwischen Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltschutz zu erreichen! Eine Schwarzräumung ist in der Regel nicht vorgese-
hen. 
 
 

Salz umweltgerecht streuen bedeutet: 
So viel wie nötig, so wenig wie möglich! 

 
 
Einwohner 
Beim Winterdiensteinsatz gibt es unweigerliche Interessenskollisionen, daher ist es be-
sonders wichtig, dass die Einwohner/innen Verständnis und Toleranz zeigen und sich 
den gegebenen Wetterverhältnissen anpassen. 
 
Schnee aus Privatgrund 
Wenn Schnee oder Eis von Privatgrundstücken (Vorplätzen, Einfahrten, Höfen, usw.) 
widerrechtlich auf öffentlichem Grund abgelagert wird und dadurch zusätzliche Räu-
mungsarbeiten notwendig werden, ist im Wiederholungsfall den betroffenen 
Grundeigentümer/innen der Mehraufwand zu verrechnen. 
 
Schnee aus öffentlichem Grund 
Durch Räumungsarbeiten entstandene Schneemaden sind von den jeweils Betroffenen 
selber und auf eigene Kosten zu entfernen. 
Detaillierte Informationen über die Winterdienstgrundlagen finden Sie unter:  

 
www.taegerwilen.ch 
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